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8 1 Berechtigter Personenkreis

(1) Blinde, die das erste Lebensjahr vollendet und ihren gewdhnlichen Aufenthalt in
Baden-Wirttemberg haben, erhalten zum Ausgleich der durch die Blindheit
bedingten Mehraufwendungen und Benachteiligungen eine Landesblindenhilfe.
Blindengeld erhalten auch Blinde, die sich in Anstalten, Heimen oder gleichartigen
Einrichtungen im ubrigen Geltungsbereich des Grundgesetzes aufhalten, wenn sie
zur Zeit der Aufnahme in die Einrichtung ihren gewdhnlichen Aufenthalt im Land
Baden-Wdrttemberg hatten und nicht nach der Regelung im Aufenthaltsland
Blindengeld erhalten.

(2) Dieses Gesetz gilt auch fur Personen, deren Sehscharfe auf dem besseren Auge
nicht mehr als 1/50 betragt oder bei denen durch Nr. 1 nicht erfal3te, nicht nur
vorubergehende Stohrungen des Sehvermégens von einem solchen Schweregrad
vorliegen, dal} sie der Beeintrachtigung der Sehscharfe nach Nr. 1 gleichzuachten
sind.

(3) Der Blinde hat keinen Anspruch auf Landesblindenhilfe, wenn er sich weigert,
eine ihm zumutbare Arbeit zu leisten oder sich zu einem angemessenen Beruf oder
einer sonstigen angemessenen Téatigkeit ausbilden, fortbilden oder umschulen zu
lassen, eine Freiheitsstrafe verbf3t, sich in Sicherungsverwahrung befindet,

auf Grund eines strafgerichtlichen Urteils in einem psychiatrischen Krankenhaus,
einer Entziehungsanstalt oder auf Grund einer sonstigen richterlichen Entscheidung
andernorts untergebracht ist. AuRBerdem kann die Landesblindenhilfe versagt werden,
soweit ihre bestimmungsgemal3e Verwendung durch oder fir den Blinden nicht
maglich ist.



§ 2 Hohe

(1) Die Landesblindenhilfe wird Blinden nach Vollendung des 18. Lebensjahres in
Hohe eines Betrages von 800 Deutsche Mark {entspricht 409,03 Euro}, Blinden, die
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in Hohe eines Betrages von 400
Deutsche Mark {entspricht 204,52 Euro} gewéhrt.

(2) Die Landesblindenhilfe betragt 50 vom Hundert der Betrdge nach Absatz 1, wenn
sich Blinde in einer Anstalt, einem Heim oder einer gleichartigen Einrichtung befinden
und

o Leistungen zur stationéren Pflege nach § 43 des Elften Buches
Sozialgesetzbuch (SGB XI) oder entsprechende Leistungen aus einem
bestehenden Pflegeversicherungsvertrag mit einem privaten
Versicherungsunternehmen oder entsprechende Leistungen nach
beamtenrechtlichen Vorschriften gewahrt werden oder

o die Kosten des Aufenthalts ganz oder Gberwiegend aus Mitteln offentlich-
rechtlicher Leistungstrager getragen werden.

Dies gilt von dem ersten Tage des zweiten Monats an, der auf den Eintritt in die
Einrichtung folgt, fur jeden vollen Kalendermonat des Aufenthalts in der Einrichtung.
Fur jeden vollen Tag voribergehender Abwesenheit von der Einrichtung wird die
Blindenhilfe in HOhe von je einem Dreil3igstel des Betrages nach Absatz 1 gewahrt,
wenn die voribergehende Abwesenheit langer als sechs volle zusammenhangende
Tage dauert; der Betrag nach Satz 1 wird im gleichen Verhaltnis gekurzt.

8 3 Anrechnung anderer Leistungen

(1) Leistungen, die dem Blinden zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten
Mehraufwendungen nach anderen Rechtsvorschriften zustehen, werden auf die
Landesblindenhilfe angerechnet.

(2) Leistungen bei hauslicher Pflege nach den 8§ 36 bis 39 SGB XI, bei
teilstationarer Pflege nach § 41 SGB Xl und bei Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI
werden, auch soweit es sich um Sachleistungen handelt, bei der Pflegestufe | mit 60
vom Hundert des Pflegegeldes dieser Pflegestufe und bei den Pflegestufen Il und Il
mit jeweils 40 vom Hundert des Pflegegeldes der Pflegestufe Il nach § 37 Absatz 1
Satz 3 und Absatz 2 SGB Xl angerechnet. Entsprechende Leistungen auf Grund
eines Pflegeversicherungsvertrages mit einem privaten Versicherungsunternehmen
werden héchstens in dem sich aus Satz 1 ergebenden Umfang angerechnet. Die
Satze 1 und 2 gelten auch fur entsprechende Leistungen nach beamtenrechtlichen
Vorschriften.

(3) Bei Minderjahrigen verringert sich der nach Absatz 2 jeweils anzurechnende
Betrag um 50 vom Hundert.

8 4 AusschluRR



Der Anspruch auf Landesblindenhilfe kann nicht Gbertragen, verpfandet oder
gepfandet werden. Er ist nicht vererblich.

8 5 Antrag, Beginn der Gewahrung, Anderung oder Einstellung,
Ruckzahlung

(1) Die Landesblindenhilfe wird auf Antrag gewahrt. Andert sich die Zustandigkeit des
ortlichen Tragers der Sozialhilfe durch Aufenthaltswechsel des Berechtigten

innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, so bedarf es keines neuen Antrags;
die Leistungspflicht des bis zum Aufenthaltswechsel zustandigen ortlichen Tragers
der Sozialhilfe endet mit Ablauf des Monats, der auf den Monat des
Aufenthaltswechsels folgt.

(2) Die Gewahrung der Landesblindenhilfe beginnt mit dem ersten Tag des Monats,
in dem die Voraussetzungen erfullt sind, friihestens jedoch mit dem ersten Tag des
Antragsmonats.

(3) Eine Anderung oder Einstellung der Zahlung der Landesblindenhilfe wird mit
Ablauf des Monats wirksam, in dem die Voraussetzungen sich geandert haben oder
weggefallen sind. § 2 Absatz 2 bleibt unberiihrt. Uberzahlte Betrage sind
anzurechnen oder einzuziehen. Auf die Ruckforderung kann verzichtet werden, wenn
sie zu einer unbilligen Harte fihren wirde.

(4) Werden Leistungen, die nach 8 3 auf die Landesblindenhilfe anzurechnen sind,

nachgezahlt, so hat der Blinde die Uberzahlten Betrdge der Landesblindenhilfe
zurlickzuerstatten.

§ 6 Anderung von Tatsachen

(1) Der Blinde hat jede Anderung der Tatsachen, die fir die Gewahrung der
Landesblindenhilfe mafl3gebend sind, unverziiglich anzuzeigen. Ist er
geschaftsunfahig oder in der Geschaftsfahigkeit beschrénkt, so trifft die Verpflichtung
den gesetzlichen Vertreter.

(2) Verstolit der Blinde vorséatzlich gegen die ihm nach Absatz 1 Satz 1 obliegende
Verpflichtung, so kann die Landesblindenhilfe gektirzt oder entzogen werden.

8 7 Zustandigkeit

Die Aufgaben nach diesem Gesetz obliegen den uberortlichen Tragern der
Sozialhilfe.

8§ 8 Ubergangsregelung

Wer bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Blindenhilfe nach 8§ 67 des
Bundessozialhilfegesetzes erhalt oder beantragt hat oder eine freiwillige



Landesblindenhilfe nach Verwaltungsvorschriften des Landes Baden-Wirttemberg
bezieht, braucht keinen Antrag auf Landesblindenhilfe nach diesem Gesetz zu stellen

§ 9 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 01. Januar 1972 in Kratft.



	Gesetz über die Landesblindenhilfe in Baden-Württemberg 
	Inhaltsübersicht 
	§ 1 Berechtigter Personenkreis 
	§ 2 Höhe 
	§ 3 Anrechnung anderer Leistungen 
	§ 4 Ausschluß 
	§ 5 Antrag, Beginn der Gewährung, Änderung oder Einstellung, Rückzahlung 
	§ 6 Änderung von Tatsachen 
	§ 7 Zuständigkeit 
	§ 8 Übergangsregelung 
	§ 9 Inkrafttreten 


